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Kapitel 1

Einleitung

Abschnitt 1

Einführung in das Thema

§ 1 Pressefreiheit und Persönlichkeitsrecht
im Spannungsfeld von Medien und Staat

A. Klassisches Kollisionsfeld: Beschränkungen
zur Zementierung staatlicher Macht

Die für uns heute selbstverständliche Garantie umfassender Meinungsfrei-
heit ist erst das Ergebnis jüngster Geschichte. Dem Art. 19 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte 19481 und der folgenden Etablierung des
Rechts der freien Meinungsäußerung in Art. 5 GG am 23. Mai 1949 ging
ein langer Kampf um die Freiheit der Meinungsäußerung voraus, der in
Europa mit der Französischen Revolution im 18. Jahrhundert begann. In
Deutschland führte dieser Weg über die Verfassung der Paulskirche, das
Kaiserreich und die Weimarer Reichsverfassung zunächst in die Sackgasse
des Dritten Reichs, bevor der Zusammenbruch nach dem Zweiten Weltkrieg
eine neue, dem Gedanken der Meinungsfreiheit offene Staatsverfassung er-
möglichte. Parallel dazu entwickelte sich für die Presse und die Medien all-
gemein der Schutz ihrer Freiheiten.

Die Medien waren immer wieder Sprachrohr der Bürger und stete Kri-
tiker des staatlichen Systems. Um ihren Einfluss möglichst gering zu hal-
ten, setzte der Staat ihrer Forderung nach mehr Freiheit seine Machtmittel
der Zensur, Auflage oder Konzessionierung in unterschiedlichster Weise
entgegen2. Erst heute werden die Medien als wesentlicher Faktor für die

1 „Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses
Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Me-
dien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu
suchen, zu empfangen und zu verbreiten“, zitiert nach http://www.un.org/Depts/
german/grunddok/ar217a3.html (Stand: 11. Mai 2005).

2 Die Geschichte der Pressefreiheit erläutern knapp: Stürner, Gutachten A 58.
DJT, A 9, 11 f.; Löffler-Bullinger, Presserecht, Einl. zu Bd. I Rn. 1 ff.



politische Willensbildung der Bevölkerung und als Kontrolleure der staat-
lichen Macht allseits akzeptiert. Das Grundgesetz gewährt in Art. 5 Abs. 1
S. 2 GG ausdrücklich als Grundrecht die Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Film. Vor diesem historischen Hin-
tergrund wird deutlich, dass medienrechtliche Normen und Beschränkungen
klassischerweise zuerst der Kontrolle der Presse um staatlicher Machterhal-
tung willen dienen. Das Spannungsfeld liegt hier zwischen der Presse und
dem Staat mit seiner Regierung3.

B. Aktuelles Spannungsverhältnis:
Beschränkungen zum Schutz der Persönlichkeit

Die mit der Demokratie gewonnenen Freiheiten haben die Rolle der Me-
dien und auch ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit grundlegend ver-
ändert. Sie sind als „vierte Gewalt“ und „Meinungsmacher“ nun selbst ein
entscheidender Machtfaktor im Staat. Kommen sie ihrer Aufgabe eines Kon-
trolleurs von Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung wirkungsvoll
nach, so steht dem Individuum eine weitere, fast übermächtige Kraft gegen-
über4. Es war diese Gefahr für den Freiheitsbereich des Einzelnen, die schon
bald nach der Schaffung des Grundgesetzes dazu führte, dass die deutsche
Rechtsprechung auf der Grundlage von Art. 2 Abs. 1 i.V. m. Art. 1 Abs. 1
GG das allgemeine Persönlichkeitsrecht zum Schutze des Individuums ent-
wickelte5.

Die andauernde Diskussion um das Gegendarstellungsrecht, die „Prinzen-
fälle“ der obersten Gerichte in Deutschland und auch in Europa oder das
Ringen um Datenschutzregeln und Auskunftsansprüche im Pressebereich
zeigen aber deutlich: Aktuell und in Zukunft betreffen Überlegungen zu
staatlicher Beschränkung und Kontrolle der Medienfreiheiten vorrangig
ein anderes als das oben als „klassisch“ bezeichnete Terrain. Neben der
Medienkonzentration geht es um einen Ausgleich zwischen der Freiheit der
Medien und dem Recht des Einzelnen auf die freie Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit.

36 Kap. 1: Einleitung

3 Dies sehen so auch Löffler-Bullinger, Presserecht, Einl. zu Bd. I Rn. 2 und
Mestmäcker, Einführung in die Tagesthematik, in: Selbstkontrolle und Persönlich-
keitsschutz in den Medien, S. 9, 10.

4 Ähnlich Mestmäcker, Einführung in die Tagesthematik, in: Selbstkontrolle und
Persönlichkeitsschutz in den Medien, S. 9, 10.

5 BGHZ 13, 334, 337, 338 – Leserbrief; zur Entwicklung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts in der Rechtsprechung vgl. auch Schmitt-Glaeser, Hdb StaatsR,
Bd VI, § 129 Rn. 7, Brandner, JZ 1983, 689 und Kapitel 3.



C. Die Notwendigkeit staatlicher Zurückhaltung –
„Selbstkontrolle“ als alternativer Lösungsansatz

Die Lehren der Geschichte und die unbestreitbare Rolle der Medien für
die Meinungsfreiheit gebieten selbst bei Missbräuchen medialer Macht
einen vorsichtigen Umgang mit gesetzgeberischen Maßnahmen. Zur bes-
seren Steuerung bieten sich daher nicht hoheitliche, sondern Maßnahmen
auf gleichgeordneter Ebene an6. Diese Überlegung stützen aktuelle gesell-
schaftliche und dem folgend auch rechtliche Entwicklungen. Man könnte
also formulieren: Weg vom alles regelnden Staat und hin zur privaten Ver-
antwortung – wobei staatlichen Maßnahmen nur noch eine Komplementär-
funktion zukäme7.

Unter diesem Aspekt könnte die Arbeit einer staatsfernen Selbstkontrolle
sich als geeignetes Mittel erweisen, um einen behutsamen Ausgleich zwi-
schen Medienfreiheit und Persönlichkeitsschutz zu finden8. Unter Selbst-
kontrolle wäre dabei eine Aktivität zu verstehen, die von privaten Gruppen
ohne gesetzliche Vorgaben inhaltlicher oder organisatorischer Art ausgeht
mit dem Ziel, ein Fehlverhalten im eigenen Bereich zu vermeiden oder zu
beseitigen und auf notwendige Verbesserungen hinzuarbeiten. Leitgedanken
einer solchen Selbstkontrolle sind Selbstverpflichtung9 und Selbstmäßigung.
Der Gegenbegriff zu einer derartigen Selbstkontrolle wäre die staatlich or-
ganisierte Fremdkontrolle, die ein Verhalten auf seine Übereinstimmung mit
dem geltenden Recht hin überprüft10. Der Vorteil der Selbstkontrolle liegt
in der kollegialen Kritik ohne einen ihr folgenden hoheitlichen Zwang und
damit in der höheren Akzeptanz gefundener Verhaltensregeln, in einer ra-
scheren Reaktion auf neue Entwicklungen, in der Fachnähe der Beteilig-
ten11, in der Möglichkeit präventiver Wirkung12 und in der Steuerung von
Bereichen, in denen staatliche Maßnahmen gar nicht greifen können13.
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6 So auch Stürner, Gutachten A 58. DJT, A 9, 19; Tillmanns, Neue Bereiche
Freiwilliger Selbstregulierung, in: Jahrbuch Deutscher Presserat 2002, S. 17; Mest-
mäcker, Einführung in die Tagungsthematik, in: Selbstkontrolle und Persönlichkeits-
schutz in den Medien, S. 9, 10.

7 Anschaulich zeigt die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwick-
lung hin zur Individualisierung Stürner, AfP 2002, 283, 287.

8 Zu den verschiedenen Grundmodellen künftiger Medienkontrolle siehe Stürner,
AfP 2002, 283, 286.

9 So auch das medienethische Verständnis: Boventer, Pressefreiheit ist nicht gren-
zenlos – Einführung in die Medienethik, S. 108.

10 So Stürner, Gutachten A 58. DJT, A 9, 36. Zum Begriff der Selbstkontrolle
und den Typen der Selbstregulierung siehe auch Widmer, Das Verhältnis zwischen
Medienrecht und Medienethik, S. 18 ff.; Baldwin/Cave, Understanding Regulation –
Theory, Strategy, and Practice, S. 125 f.; Schwetzler, Persönlichkeitsschutz durch
Presseselbstkontrolle, S. 146 ff.


